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Facebook-Fahndung – Gef�llt mir?

Auf der Plattform Facebook kann jedermann f�r ein
(vermeintliches) Fanobjekt eine besondere „Fan-
seite‘‘ erstellen. Solche Fanseiten sind inzwischen
zum Standard im Methodenportfolio von Internet-
werbestrategen avanciert. L�ngst gibt es nicht mehr
nur Fanseiten von Justin Bieber (48 109 705 Fans),
Bayern M�nchen (5 428 562 Fans), Angela Merkel
(211 109 Fans) etc., sondern auch von Club Mate
(95 694 Fans), Konnopke Currywurst (2682 Fans)
und dem „Berliner Bierlokal Willy Bresch‘‘ (65
Fans). Um sich als Fan zu bekennen, ist ein Konto
bei Facebook, ein Aufruf der Fanseite und ein Klick
auf den „Gef�llt mir‘‘-Button notwendig. Die vom
Fanseitenbetreiber publizierten Nachrichten (sog.
Postings) erscheinen automatisch in der „Time-

line‘‘ jedes Fans und kçnnen von diesen
kommentiert, „geliked‘‘ und mit den je-
weiligen Facebook-„Freunden‘‘ geteilt
werden.
Die Beliebtheit der Fanseiten und das
lauffeuer�hnliche Verbreitungspotential
von Postings kann, das wurde bereits
vor einiger Zeit erkannt, auch im Rahmen
der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr
nutzbar gemacht werden. Bereits seit
2011 fahndet die Polizei Hannover
(111 056 Fans) mit Hilfe einer eigenen
Fanseite. Mit Erfolg: Von M�rz bis De-
zember 2011 konnten acht F�lle mit Hilfe

von Fans aufgekl�rt werden.
Anfang 2012 wurde die „Facebook-Fahndung‘‘1

nach Bedenken des Nieders�chsischen Justizminis-
teriums und des Landesdatenschutzbeauftragten
eingestellt, nach Umstellungen aber kurze Zeit sp�-
ter wieder aufgenommen. Auf der Fanseite finden
sich nunmehr nur noch allgemeine Hinweise zur
jeweiligen Fahndung sowie ein Link auf die Fahn-
dungsseite des LKA Niedersachsen. Ausschließ-
lich dort kann der Nutzer detaillierte Informationen
(z. B. Tatumst�nde, Personenbeschreibungen, Bil-
der etc.) zur Fahndung sowie zur Kontaktaufnahme
finden. Es wird ausdr�cklich darauf hingewiesen,
dass Hinweise nicht �ber die Kommentarfunktion,
sondern per Telefon direkt an die jeweils angege-
bene Nummer �bermittelt werden sollen. Ein Blick
in die Kommentare zeigt, dass Nutzer anscheinend
nur selten einen Kommentar zur Fahndung selbst
abgeben. Vielmehr begn�gt sich die Mehrheit da-
mit mitzuteilen, dass das Posting an einem be-
stimmten Ort (z. B. Großburgwedel) „geteilt‘‘ wur-
de. Mitunter, insbesondere bei Fahndungserfolgs-
meldungen auf der Fanseite des LKA, finden sich
zustimmende, bisweilen �berschw�nglich positive
Kommentare der Nutzer.
Mitte November 2012 wurde im Rahmen der Jus-
tizministerkonferenz die Facebook-Fahndung auf
die Agenda genommen. Als vermeintlicher Show-
stopper wird einmal mehr das Datenschutzrecht ge-
nannt.2

�berraschenderweise wird in der Diskussion – zu-
mindest soweit diese çffentlich gef�hrt wird – je-
doch nicht die mitunter behauptete grundlegende
Unzul�ssigkeit der Nutzung von Fanseiten durch
deutsche Anbieter3 problematisiert. Bejaht man
diese, dann w�re nicht nur die „Facebook-Fahn-
dung‘‘, die ja �ber Fanseiten abgewickelt wird, son-

dern jedwede unternehmerische und staatliche Fan-
seitenpr�senz rechtswidrig. Erste Beanstandungen
sind bereits ausgesprochen und erste Bußgelder
verh�ngt worden.4 Gerichtsentscheidungen zur
Thematik stehen, soweit ersichtlich, noch aus.

Auch die noch grundlegendere Frage, ob der Staat
eine Plattform nutzen soll, die nach wohl allgemei-
ner Auffassung nicht mit dem geltenden deutschen
bzw. europ�ischen Datenschutzrecht konform
geht,5 scheint auf der „JuMiKo‘‘ nicht gestellt wor-
den zu sein. Dies, obwohl bereits im September
2011 die Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der L�nder die Forderung erhoben hatten: „Es
kann nicht sein, dass die B�rgerinnen und B�rger,
die sich auf den Seiten çffentlicher Stellen infor-

mieren wollen, mit ihren Daten daf�r bezahlen. Un-
beschadet der rechtlichen Verantwortung sollten
die çffentlichen Stellen auf solchen Plattformen
keine Profilseiten oder Fanpages einrichten.‘‘6

Als kritisch werden der mçgliche Verlust �ber die
Herrschaft der Fahndungsdaten, die Gefahr von
„Lynchjustiz‘‘ und eine mçgliche „Prangerwir-
kung‘‘ angesehen. Das sind lçsbare Problemstellun-
gen. Ersterem wird dadurch hinreichend entgegen-
gewirkt, dass die wesentlichen Informationen zur
Fahndung, insbesondere Bilder, nur auf den Ser-
vern der Ermittlungsbehçrden vorgehalten werden.
Werden personenbezogene Informationen nach
Fahndungsbeendigung vom Netz genommen (und
zuvor gegen Suchmaschinenzugriffe gesch�tzt), ist
kein nennenswerter Herrschaftsverlust zu bef�rch-
ten. Unproblematisch, da nicht personenbezogen,
sind die derzeit verwendeten allgemeinen Anreißer
� la „Helfen Sie mit! Die Polizei fahndet nach einem
30j�hrigen Mann, der in X eine �ltere Dame beraubt
haben soll. F�r weitere Informationen klicken Sie
bitte hier.‘‘ Durch permanente �berwachung und
Moderation der Nutzerkommentare kçnnen (çf-
fentlichen) falschen Verd�chtigungen, Gewaltauf-
rufen und einem allgemeinen „�ber-die-Str�nge-
schlagen‘‘ entgegengewirkt werden.
All das sind organisatorische Selbstverst�ndlich-
keiten. Klarstellend kçnnte man sie in der RiStBV
festhalten. Dort finden sich in der Anlage B7

„Richtlinien �ber die Inanspruchnahme von Publi-
kationsorganen und die Nutzung des Internets so-
wie anderer elektronischer Kommunikationsmittel
zur �ffentlichkeitsfahndung nach Personen im
Rahmen von Strafverfahren‘‘. Bislang heißt es dort
nur „Um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer
f�r die �ffentlichkeitsfahndung zu erlangen, ist es
zweckm�ßig, die staatlichen Fahndungsaufrufe im
Internet auf speziellen Seiten – etwa der Polizei –
zu b�ndeln. Private Internetanbieter sollen grund-
s�tzlich nicht eingeschaltet werden.‘‘

* Der Beitrag gibt ausschließlich die persçnliche Auffassung des Autors
wieder. Mehr �ber den Autor erfahren Sie auf S. VIII.

1 Nicht zu Verwechseln mit der Fahndung in sozialen Netzwerken.
2 Siehe z. B. http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hamburgs-Justizse

natorin-steht-Facebook-Fahndung-kritisch-gegenueber-1747907.html.
3 Zuletzt Weichert, DuD 2012, 716, 719.
4 Siehe die umfassende Dokumentation unter https://www.datenschutz

zentrum.de/facebook/.
5 Einen �berblick �ber vermeintliche Verstçße bietet ebenfalls Wei-

chert, DuD 2012, 716, 717 f.
6 Entschließung der 82. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des

Bundes und der L�nder am 28./29. September 2011.
7 Nicht von allen Bundesl�ndern umgesetzt.
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